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Öffentliche Bekanntmachungen von Baugenehmigungen nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische 
Bauordnung (BayBO) 

 
 
Baugenehmigung für das Anbringen von 7 Werbetafeln an den bestehenden Waschbetonplatten der 
Grundstückseinfriedung zur Städtler- und Otto-Schrimpff-Str., FlNr. 719, Gemarkung Roth, Stadt Roth 

Mit Bescheid vom 10.09.2024 der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes Roth, Vorgangs-Nr. B-56-2024, 
wurde die Baugenehmigung für das o. g. Vorhaben unter Auflagen und Bedingungen und unter Zulassung von 
Abweichungen nach Art. 63 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) erteilt.  
  
Da am Verfahren mehr als 20 Eigentümer oder Erbbauberechtigte von benachbarten Grundstücken beteiligt sind, 
wird die notwendige Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
  
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach erhoben werden. 

Die Klage kann schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 
 
Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 – 28, 91522 Ansbach 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung 
zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
  
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 

 Nähere Informationen zur elektronischen Erhebung einer Klage entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit unter www.vgh.bayern.de. 

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 
 
 

 
Hinweise zur Akteneinsicht: 
 
Beteiligte können die Akten des Baugenehmigungsverfahrens bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Landratsamt 
Roth, Weinbergweg 1, 91154 Roth, Zimmer U40) innerhalb der allgemeinen Dienstzeiten (Montag/Dienstag von 8.00 
– 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr; Mittwoch/Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr und 
13.00 – 18.00 Uhr) nach telefonischer Terminvereinbarung (Tel. 09171 81-1140 oder -1141 oder -1130) einsehen. 
Sie können auch einen Abdruck der Baugenehmigung schriftlich anfordern. 
 
 __________________________ 
 
  

 

Teil Landratsamt  
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Baugenehmigung für die Ergänzung einer Terrassenüberdachung, FlNr. 865/20, Gemarkung Roth, Stadt Roth 

Mit Bescheid vom 11.09.2024 der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes Roth, Vorgangs-Nr. B-104-2024, 
wurde die Baugenehmigung für das o. g. Vorhaben unter Auflagen und Bedingungen und unter Zulassung von 
Abweichungen nach § 31 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach Art. 63 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
erteilt. 
  
Da am Verfahren mehr als 20 Eigentümer oder Erbbauberechtigte von benachbarten Grundstücken beteiligt sind, 
wird die notwendige Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
  
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach erhoben werden. 

Die Klage kann schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 
 
Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 – 28, 91522 Ansbach 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung 
zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
  
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 

 Nähere Informationen zur elektronischen Erhebung einer Klage entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit unter www.vgh.bayern.de. 

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 
 
 

 
Hinweise zur Akteneinsicht: 
 
Beteiligte können die Akten des Baugenehmigungsverfahrens bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Landratsamt 
Roth, Weinbergweg 1, 91154 Roth, Zimmer U40) innerhalb der allgemeinen Dienstzeiten (Montag/Dienstag von 8.00 
– 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr; Mittwoch/Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr und 
13.00 – 18.00 Uhr) nach telefonischer Terminvereinbarung (Tel. 09171 81-1140 oder -1141 oder -1130) einsehen. 
Sie können auch einen Abdruck der Baugenehmigung schriftlich anfordern. 
 
 
 ____________________________ 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt für das 
Haushaltsjahr 2024 

 
 

Haushaltssatzung 
des 

Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
 
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 26 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 63 ff GO und § 22 der 
Verbandssatzung erläßt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird 
 
 
im Erfolgsplan 
 
 
in den Erträgen mit  46.975.760 EUR 
in den Aufwendungen mit  44.862.071 EUR 
 
und im Vermögensplan 
 
in den Einnahmen und 
in den Ausgaben mit  25.101.507 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf EUR 0,-- 
festgesetzt. 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 
EUR 0,-- festgesetzt. 
 

§ 5 

 
Dieser Wirtschaftsplan tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
Ingolstadt, den 23.11.2023  Zweckverband Müllverwertungsanlage 

Ingolstadt 
 
  Dr. Christian Scharpf 
  Verbandsvorsitzender 
 
Der Haushaltsplan, die Haushaltssatzung und Ihre Anlagen liegen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung im Verwaltungsgebäude des 
  
Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt 
Am Mailinger Bach 141  
85055 Ingolstadt 
 
öffentlich auf. 
 
   

 

Sonstige amtliche Bekanntmachungen 


